21. MÄRZ 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. Juni 2022 über die Verwaltung des Zentralregisters der Ehevereinbarungen, des Zentralregisters der Testamente und des Zentralregisters der Erbschaften hinsichtlich der unentgeltlichen Eintragung von Erburkunden, die im Hinblick auf die Übertragung von unbeweglichen Gütern, erwähnt in Artikel 3.30 § 1 Nr. 7 des Zivilgesetzbuches, erstellt wurden


(Belgisches Staatsblatt vom 9. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


21. MÄRZ 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. Juni 2022 über die Verwaltung des Zentralregisters der Ehevereinbarungen, des Zentralregisters der Testamente und des Zentralregisters der Erbschaften hinsichtlich der unentgeltlichen Eintragung von Erburkunden, die im Hinblick auf die Übertragung von unbeweglichen Gütern, erwähnt in Artikel 3.30 § 1 Nr. 7 des Zivilgesetzbuches, erstellt wurden


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Zivilgesetzbuches, des Artikels 4.59 § 2 Absatz 6, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Juli 2022, und des Artikels 4.128;

	Aufgrund der Stellungnahme des für den FÖD Justiz zuständigen Finanzinspektors vom 14. Februar 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des für den FÖD Auswärtige Angelegenheiten zuständigen Finanzinspektors vom 20. Februar 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des für den FÖD Finanzen zuständigen Finanzinspektors vom 7. März 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 12. März 2023;

	Aufgrund der Dringlichkeit, begründet durch den Umstand, dass der Königliche Erlass am 1. April 2023 in Kraft treten muss, sodass der Königliche Erlass vom 23. Juni 2022 über die Verwaltung des Zentralregisters der Ehevereinbarungen, des Zentralregisters der Testamente und des Zentralregisters der Erbschaften mit Artikel 4.59 des Zivilgesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2022 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz II, der am 1. April 2023 in Kraft tritt, im Einklang steht;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 73.244/2 des Staatsrates vom 20. März 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Nr. 3 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In Erwägung des Gesetzbuches der verschiedenen Gebühren und Steuern, des Artikels 21 Nr. 15, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Mai 2022;

	In Erwägung des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches, des Artikels 161 Nr. 16, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Mai 2022;

	In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 18. Mai 2022 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. März 1927 zur Ausführung des Gesetzbuches der verschiedenen Gebühren und Steuern und des Königlichen Erlasses vom 14. September 2016 zur Festlegung der Vergütungen für die Ausführung der hypothekarischen Formalitäten und für die Ausstellung der Abschriften und Bescheinigungen;

	In Erwägung des Ministeriellen Erlasses vom 18. Mai 2022 zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 25. Januar 2007 zur Ausführung von Artikel 1 und Artikel 6 letzter Absatz des Erlasses zur Ausführung des Gesetzbuches der verschiedenen Gebühren und Steuern vom 3. März 1927 und zur Festlegung der Abgaben, die bei der Ausstellung von Eigentumstiteln im Hinblick auf die Erstellung einer Erburkunde anfallen;

	Auf Vorschlag des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten, des Ministers der Finanzen und des Ministers der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 23. Juni 2022 über die Verwaltung des Zentralregisters der Ehevereinbarungen, des Zentralregisters der Testamente und des Zentralregisters der Erbschaften wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 3 - Die Eintragung durch den Beamten des zuständigen Amtes der Generalverwaltung Vermögensdokumentation in das Zentralregister der Erbschaften, erwähnt in Artikel 4.59 § 2 Absatz 6 des Zivilgesetzbuches, erfolgt gemäß den vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens festgelegten Modalitäten und durch eine Meldung, deren Form vom Königlichen Verband des Belgischen Notariatswesens nach Absprache mit der Generalverwaltung Vermögensdokumentation festgelegt wird."


	Art. 2 - In Artikel 7 § 1 desselben Erlasses werden zwischen dem Wort "Notar" und dem Wort "vorgenommen" die Wörter "oder vom Beamten des zuständigen Amtes der Generalverwaltung Vermögensdokumentation" eingefügt.


	Art. 3 - In Artikel 22 desselben Erlasses wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Jede Eintragung einer ausschließlich oder nicht ausschließlich zum Zweck der Übertragung von unbeweglichen Gütern gemäß Artikel 3.30 § 1 Nr. 7 des Zivilgesetzbuches erstellten Erburkunde ins Zentralregister der Erbschaften ist unentgeltlich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

	1. Die Urkunde wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod erstellt.

	2. Der beurkundende Beamte verlangt für die Erstellung der Urkunde keine Entgelte oder Kosten."


	Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am 1. April 2023 in Kraft.


	Art. 5 - Der für Justiz zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 21. März 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Auswärtigen Angelegenheiten
H. LAHBIB

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM


